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AUSLEGUNGSEXEMPLAR                                            10.02.2021 bis 13.03.2021

 
Präambel 
 
 
Aufgrund des § 13 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) sowie nach § 86 Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 
2015 S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetzes vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S. 
682),  wird nach Beschlussfassung Stadtvertretung Pasewalk vom  …………………… d ie  folgende 
Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17/02 „Kompetenzzentrum für Flugzeugentwick-
lung und Flugzeugbau Pasewalk/Franzfelde“ der Stadt Pasewalk, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen. 
 
 
Pasewalk, ……………………… 
      Der Bürgermeister  Siegel 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) – Kompensationsmaßnahmen –  
 
4.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) – Ausgleichsmaßnahmen –  
 
 Die gekennzeichneten Flächen sind mit Landschaftsrasen Standard mit Kräutern (RSM 7.1.2) an-

zusäen.  
 
 Die Flächen sind höchstens zweimal im Jahr zu mähen, das Mähgut ist von der Fläche zu entfer-

nen.  
 
 Die Durchführung der ersten Mahd hat nicht vor dem 15. Juli zu erfolgen.  
 
 Auf den Extensivrasenflächen ist die Anpflanzung von eingestreuten Gehölzgruppen mit Arten der 

potenziell natürlichen Vegetation vorgesehen. Der Pflanzabstand der Gehölze beträgt 1,00 x 1,00 m 
bzw. 1,50 x 1,50 m. Die einzelnen Arten sind in Gruppen von drei bis sieben Pflanzen zu setzen.  

 
4.2 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) – Ausgleichsmaßnahmen –  
 
 Die gekennzeichneten Flächen sind in ihrer Artzusammensetzung der potenziell natürlichen Vege-

tation entsprechend zu gestalten und mit heimischen Gehölzen zu bepflanzen.  
 
 Alle gemäß zeichnerischer Festsetzung gekennzeichneten Flächen für das Anpflanzen von Gehöl-

zen sind mit Sträuchern einer maximalen Wuchshöhe von 5,00 m folgender Arten zu bepflanzen:  
 
 - Acer campestre (Feldahorn) 
 

 - Vibumum opulus (Schneeball) 
 

 - Cornus sanguinea (Hartriegel) 
 

 - Quercus petraea (Traubeneiche) 
 

 - Prunus avium (Vogelkirsche) 
 

 - Carpinus betulus (Hainbuche) 
 

 - Corylus avellana (Haselnuss) 
 

 - Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) 
 

 - Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weißdorn)  
 

 - Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
 

 - Rosa canina (Hundsrose) 
 

 - Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)  
 
 Die Qualität der zu pflanzenden Sträucher muss den „Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen“, 

herausgegeben vom BDB, entsprechen.  
 
 Die Strauchpflanzung ist wie folgt durchzuführen:  
 
 Anpflanzung zweimal verpflanzter Sträucher je nach Art der Sortierung 60/100, 100/125, 125/150 

und 150/200.  
 
 Bei der geplanten Durchgrünung des Gebietes dürfen keine Bäume am südlichen bzw. südwestli-

chen Rand des Gebietes gepflanzt werden, da diese im Laufe der Zeit in die Hindernisbegren-
zungsflächen hineinwachsen würden.  

 
4.3 Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
 
 Alle gemäß zeichnerischer Festsetzung gekennzeichneten Bäume und flächigen Gehölzbestände 

sind zu erhalten.  
 
 Bei den zur Rodung beantragten Bäumen ist über eine Ersatzpflanzung nach der gültigen Baum-

schutzsatzung im Einzelfall zu entscheiden.  
  

4.4 Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes  
 (§ 1 a Abs. 3 BauGB)  
 
 Die ehemaligen Moorbrandflächen liegen ca. 2 Kilometer nördlich von Pasewalk. Sie befinden sich 

im Eigentum der Stadt Pasewalk in der Flur 37, Flurstücke 29, 30 und 31. Ziel der Maßnahme ist 
es, ein Feuchtgewässer mit einer differenzierten Uferausformung und wechselnder Böschungsnei-
gung mit Sumpf- und Tiefenzonen anzulegen.  

 
 Hierzu ist ein Aushub für die Gestaltung der Tiefenzonen von 0,50 m bis 1,50 m und für die Gestal-

tung der Sumpfzonen von 0,00 m bis 0,50 m vorzunehmen. Der Aushub ist seitlich einzuplanieren.  
 
4.5 Allgemeine Hinweise für grünordnerische Maßnahmen  
 
 In als Grünfläche festgesetzten Bereichen sind Aufschüttungen und Abgrabungen mit einer Grund-

fläche von mehr als 20 m² unzulässig, soweit sie nicht zu Zwecken von Ausgleichsmaßnahmen 
oder zum Bau des Regenrückhaltebeckens notwendig sind.  

 
 Bei der Anlage der Rasenflächen sind die Richtlinien der DIN 18917 („Rasen“) maßgebend und zu 

beachten.  
 
 Der Boden ist gemäß DIN 18915 vorzubereiten.  
 
 - Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Strauchpflanzung: 3 Jahre  
 

- Dabei ist folgende Unterhaltungspflege zu berücksichtigen: 
 
   Strauchbestände: 
 

 Sträucher bedürfen einer nachhaltigen und regelmäßigen Verjüngung im Abstand von etwa 10 bis 
15 Jahren. Sie erfolgt durch das „auf den Stock setzen“, Durchführung zwischen Oktober und Feb-
ruar. 

 
 Während der Arbeiten sind die Normen der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 

und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) sowie der RAS-LP 4 (Teil Landschaftspflege-
Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) konse-
quent einzuhalten.  

 
 Gräben und Gruben im Bereich der Baustellen sind nur so lange wie zwingend notwendig offen zu 

halten. Besonders Gräben sind täglich, besonders aber vor deren Verschluss, von hineinfallenden 
Kleintieren (Frösche, Kröten, Kleinsäuger etc.) zu beräumen. Die Tiere sind abseits der Baustelle 
an sicheren und geschützten Orten freizusetzen.  

 
 
5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)  
 
5.1 Die mit A festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte dienen dem Transport der Flugzeuge des 

Pasewalker Luftfahrtclubs „Die Ueckerfalken“ e. V. zur Rollbahn.  
 
5.2 Die mit B festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sind zugunsten des Flugbetriebes (der 

Anlage einer Zuwegung zur Rollbahn) festgesetzt. 

 

Allgemeine Hinweise 
 
 
 
1 Umgang mit Kampfmitteln 
 

Die benannte Fläche liegt in einem Gebiet/geht durch ein Gelände, in dem durch neue Erkennt-
nisse Kampfmittel vermutet werden bzw. Einzelfunde dokumentiert sind. In Abhängigkeit von 
den durchzuführenden Arbeiten ist mit dem Vorhandensein weiterer Kampfmittel, wie Bomben, 
Granaten etc., zu rechnen. Für weitere Fragen zur praktischen Realisierung von Kampfmittel-
sondier- und -bergungsarbeiten wird seitens des Landesamtes für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern gebeten, sich 
bitte mit Herrn Zschiesche, Tel. 038379 20316 oder einem Vertreter des Munitionsbergungs-
dienstes (MBD) in Verbindung zu setzen, um Vorgehensweise, eventuelle Planungszeiträume 
und technische Details abzusprechen.  
 
Wenn Kampfmittelsondierungs- und -bergungsarbeiten durchgeführt werden sollen, ist bitte so 
zeitig wie möglich (ca. 6 Monate vorher) dem MBD ein Auftrag zu erteilen. Im Anschluss daran 
wird in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber der MBD eine Räumstrategie erarbeiten, ggf. 
wird eine Ausschreibung vorbereitet und eine Fachfirma über das Landesamt beauftragt.  
 
Alle Arbeiten und Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung auf Bundesliegenschaften bzw. die 
durch Dienststellen des Bundes oder der Auftragsverwaltung beauftragt werden, sind für den 
Auftraggeber kostenpflichtig.  
 
Bauherren, wie wirtschaftliche Unternehmen von Kommunen, Privatunternehmen und juristi-
sche Personen, tragen die Kosten der Sondierung und ggf. Freilegung von Kampfmitteln.  
 
 

 

 
 
3 Flugsicherheit 
 

Das Planungsgebiet liegt innerhalb des 1,5-km-Umkreises um den Flugplatzbezugspunkt (be-
schränkter Bauschutzbereich) und unterliegt somit den Bestimmungen des § 17 LuftVG. 

 
Für Bautätigkeiten ist das Erfordernis einer gutachterlichen Stellungnahme der Deutschen Flug-
sicherung durch den Verursacher in Rücksprache mit der Luftfahrtbehörde (Wirtschaftsministeri-
um M-V Schwerin) zu klären. 

 
 
4 Brand- und Katastrophenschutz 
 

Gemäß § 2 Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehr (BrSchG) für 
Mecklenburg -Vorpommern vom 14.11.1991 haben die Gemeinden die Löschwasserversorgung 
(Grundschutz) zu sichern. 

 
Im Bereich der Fläche für Versorgungsanlagen/Löschwasser ist eine Feuerwehraufstellfläche 
von 7 m x 12 m anzulegen. 

 
 
5 Abfallwirtschaft 
 

Gewerblich genutzte Grundstücke unterliegen gemäß § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung über die Ab-
fallentsorgung im Landkreis Uecker-Randow (Abfallsatzung) dem Anschluss- und Benutzer-
zwang gegenüber der öffentlichen Abfallentsorgung. Unmittelbar nach Fertigstellung sind die 
Gewerbegrundstücke daher gemäß § 5 Abs. 1 Abfallsatzung anzumelden. 

 
Bei der Straßen- und Wegeplanung ist die Erreichbarkeit der Grundstücke mit Entsorgungsfahr-
zeugen zu sichern und es sind ggf. Standplätze für die Aufstellung von Recycling- und Restmüll-
sammelgefäßen vorzusehen. Bei der Planung von Straßennebenanlagen, wie Geh- und Radwe-
ge, sollte die Reglung der Abfallsatzung Berücksichtigung finden, wonach die Grundstücksbesit-
zer das Restmüllgefäß am Abfuhrtag am Straßenrand bereitstellen müssen. Hinsichtlich zu be-
achtender Vorschriften zur Unfallverhütung wird die Einholung einer Stellungnahme der Entsor-
gungsgesellschaft REMONDIS Ueckermünde GmbH empfohlen. 

 
 
6 Fachdienst Straßenverkehr 
 

Die Aufstellung jeglicher Verkehrszeichen gemäß Verkehrszeichenkatalog ist mit gleichzeitiger 
Vorlage eines Beschilderungsplanes rechtzeitige beim Straßenverkehrsamt zu beantragen. Die 
verkehrsrechtliche Anordnung kann dabei nur entsprechend der StVO einschließlich der dazu 
ergangenen Verwaltungsvorschriften erfolgen. 

 
Sollten im Rahmen der Ausführung des Bebauungsplanes Einschränkungen des öffentlichen 
Verkehrsraumes notwendig werden, so sind diese rechtzeitig über die bauausführende Firma 
beim Straßenverkehrsamt zu beantragen. 

 
 
7 Altlasten 
 

Sollten sich im Falle von Baumaßnahmen Hinweise auf Altlastverdacht oder sonstige schädliche 
Bodenveränderungen ergeben, sind die weiteren Schritte mit dem Staatlichen Amt für Umwelt 
und Natur Ueckermünde, Dezernat Altlasten und Bodenschutz (zuständige Behörde nach § 2 
Nr. 1 der Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung M-V) sowie mit dem Umweltamt 
des Landkreises Uecker-Randow abzustimmen. 

 
 
 
 
8 Geologischer Dienst 
 

Nach der Geologischen Oberflächenkarte M 1 : 100.000 stehen im Plangebiet überwiegend 
nichtbindige Böden des Pleistozäns (Sandersand) an. Sie stellen grundsätzlich einen tragfähi-
gen Baugrund dar. Auch der im östlichen Grenzbereich des Plangebietes kartierte Geschiebe-
mergel ist tragfähig und als Baugrund geeignet. Für die geplanten Baumaßnahmen wird die 
Durchführung entsprechender Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

 
Das regional verbreitete obere Grundwasser im betrachteten Gebiet ist nach der Hydrogeologi-
schen Karte M 1 : 50.000 (HK 50) gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht ge-
schützt. Der Flurabstand des ungespannten Grundwassers beträgt nach der gen. Karte je nach 
Geländehöhe > 2 bis 5 m bzw. > 5 bis 10 m. Durch den Ostteil des Plangebietes verläuft die 
+20-m-NN-Grundwasserisohypse. Die generelle Grundwasserfließrichtung ist Süden. 

 
 
9 Telekom  
 
 Im Plangebiet sind Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG vorhan-

den.  
 

Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Plangebietes durch die Deutsche Telekom 
AG ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich.  
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Be-
ginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Tele-
kom AG so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich bei der Deutschen 
Telekom Netzproduktion GmbH, TI NL NO, Rs. PTI 21, Team FS, Postfach 229, 14526 
Stahnsdorf, E-Mail: Ti-Nl-No-Pti-21-Fs@telekom.de angezeigt werden.  

 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen an TK-Linien vermieden 
werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) jederzeit der ungehinder-
te Zugang zu vorhandenen TK-Linien möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die bau-
ausführende Firma 2 Wochen vor Baubeginn über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausfüh-
rung vorhandenen TK-Linien bei der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, TI NL Nordost 
Ressort PTI 21, Postfach 229, 14526 Stahnsdorf informiert.  

 
Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu beachten.  

 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdi-
sche Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen, Ausgabe 1989, siehe hier u. a. Abschnitt 3, zu beachten. Einer Überbauung der TK-Linien 
stimmt die Deutsche Telekom AG nicht zu, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweite-
rung verhindert wird und ein erhebliches Schadensrisiko für die TK-Linien besteht.  

 
 

Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17/02  
„Kompetenzzentrum für Flugzeugentwicklung und Flugzeugbau  
Pasewalk/Franzfelde“ der Stadt Pasewalk 
 
 
Verfahrensvermerke  
 
 
1. Die Stadtvertretung hat am 28.11.2019 den Beschluss zur Einleitung des Planverfahrens zur Sat-

zung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17/02 „Kompetenzzentrum für Flugzeugent-
wicklung und Flugzeugbau Pasewalk/Franzfelde“ der Stadt Pasewalk gefasst.  

 
 Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im „Pasewalker 

Stadtanzeiger“ am ……………… erfolgt.  
 
 
 Pasewalk, ........................  
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
2. Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am ...................... den Entwurf der 2. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 17/02 mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.  
 
 
 Pasewalk, ......................... 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ........................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
und über die öffentliche Auslegung in Kenntnis gesetzt worden.  

 

 Die Beteiligung der Nachbargemeinden erfolgte gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.  
 
 
 Pasewalk, ......................... 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
4. Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17/02, bestehend aus der Planzeichnung 

(Teil A) und dem Text (Teil B), sowie der Begründung lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
........................ bis ...................... während folgender Zeiten  

 
 Montag  von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr  
 Dienstag  von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
 Mittwoch  von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr  
 Donnerstag   von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr  
 Freitag   von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr  
 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
 Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 

abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17/02 unberücksichtigt bleiben kön-
nen, am ................. in den „Pasewalker Nachrichten“ ortsüblich bekannt gemacht worden. Gemäß § 
4 a Abs. 4 BauGB wurde die Bekanntmachung sowie die ausgelegenen Planunterlagen ebenfalls im 
Internet auf der Homepage der Stadt Pasewalk veröffentlicht.  

 
 
 Pasewalk, ......................... 
      Der Bürgermeister     Siegel  

 
 

Als begründende Unterlagen sind daher mit dem Auftrag folgende Unterlagen einzureichen:  
 
 - Flurkarten,  
 - Übersichtskarten.  
 
Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in für den Munitionsberg-
ungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten können. 
Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, 
ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort 
einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei 
und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen.  

 
 
2 Bodenmerkmale 
 

Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Bo-
dendenkmalpflege spätestens 2 Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um 
zu gewährleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes für Bodendenkmalpflege 
bei den Erdarbeiten zugegen sein können, um eventuell auftretende Funde gemäß § 11 DSchG 
M-V unverzüglich zu bergen und zu dokumentieren. Dadurch können Verzögerungen der Bau-
maßnahme vermieden werden. 

 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist 
gemäß § 11 DSchG M-V (GVBl. Mecklenburg-Vorpommern Nr. 1 vom 14.01.1998, S. 975 ff.) die 
zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle 
bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragte des Landesamtes für Bodendenkmalpflege 
in unverändertem Zustand zu erhalten. 

 
Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie 
zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage 
nach Zugang der Anzeige. 

 
 

 
 
5. Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am …............... die vorgebrachten Stellungnahmen der Öf-

fentlichkeit sowie die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie der Nachbargemeinden geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.  

 
 
 Pasewalk, ......................... 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
6. Der katastermäßige Bestand am ................. wird als richtig bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen 

Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechts-
verbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : .......... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet 
werden.  

 
 
 Anklam , ......................... 
      Kataster- und       Siegel  
      Vermessun gsamt 
 
 
7. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17/02, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 

dem Text (Teil B), wurde am …………………….. von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. 
Die Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17/02 wurde mit Beschluss der Stadt-
vertretung vom ........................ gebilligt.  

 
 
 Pasewalk, ......................... 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
8. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17/02 als Satzung, bestehend aus der Planzeichnung 

(Teil A ) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.  
 
 
 Pasewalk, ......................... 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
9. Die Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17/02 ist mit der Begründung in den 

„Pasewalker Nachrichten“ am ......................... bekannt gemacht worden. Die Stelle, bei der der Plan 
auf Dauer während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über dessen In-
halt Auskunft zu erhalten ist, wurde ebenfalls am ....................... in den „Pasewalker Nachrichten“ 
bekannt gegeben. Die Bekanntmachung und die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 17/02 mit der Begründung sind auch im Internet auf der Homepage der Stadt Pase-
walk eingestellt. 

 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 BauGB) und 
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) sowie auf Be-
stimmungen des § 5 (5) der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), in Kraft getreten gemäß Artikel 3 Abs. 1 dieses Gesetzes 
am 05. September 2011, hingewiesen worden. 

 Die Satzung ist am ............................. in Kraft getreten.  
 
 
 Pasewalk, ......................... 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 

Rechtsgrundlagen  
 
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zu-

letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587); 
 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786);  
   
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzei-

chenverordnung 1990 – PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057);  

  
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetzes vom 19. 
November 2019 (GVOBl. M-V S. 682);  

 
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. M-V S. 467; 

 
- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern – Lan-

desplanungsgesetz (LPlG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 
503, 613), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166);  

 
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 

Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BGBl. I S. 440);  

 
- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221);  

 
- Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 219). 

 

 

TEXT (TEIL B) 
(textliche Festsetzungen)  
 
Planungsrechtliche Festsetzungen  
 
Hinweis: 
 

Die Änderungen gegenüber der geltenden Satzung werden durch das Einrahmen der textlichen Festset-
zungen im Text (Teil B) und der Allgemeinen Hinweise kenntlich gemacht.  
 
 
1 Art der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)  
 
1.1 Gewerbegebiet (GE - § 8 BauNVO)  
 Zulässig ist die Nutzung für Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 

Betriebe, für Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie für Anlagen für sportliche Zwecke. 
Ausnahmsweise sind Tankstellen nur im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb zugelassen.  

 
1.2 Zulässig sind nach § 1 Abs. 5 BauNVO solche Handelseinrichtungen, die in unmittelbarem Zusam-

menhang mit dem produzierenden Gewerbe im Plangebiet stehen.  
 
1.3 Das Errichten und Betreiben von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Gewinnung elektrischer 

Energie ist unzulässig. 
 
 
2 Maß der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)  
 
2.1 Für Gebäude ist die maximale Traufhöhe von 10 m einzuhalten. Die Traufhöhe ist das Abstands-

maß zwischen Höhenlage der zum Grundstück gehörenden Verkehrsfläche und der Schnittkante 
zwischen Außenwand und Außenfläche der Dachhaut.  

 
2.2 Die Höhenbegrenzung gilt nicht für technische Anlagen, die im Zusammenhang mit der gewerbli-

chen Nutzung stehen (z. B. Schornsteine, Entlüftungsanlagen, Silos). Zustimmung und Genehmi-
gung der Luftfahrtbehörde sind erforderlich.  

 
2.3 Die Oberkante der Erdgeschossfußböden (Rohbau) werden mit maximal 0,3 m über der mittleren 

Höhenlage der jeweils zugehörigen Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  
 
 
3 Öffentliche Grünflächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)  
 
3.1 Bei der Anlage des Regenrückhaltebeckens und der Anlage der öffentlichen Grünflächen sind fol-

gende Maßnahmen zu berücksichtigen, um den Wasserflächen einen naturnahen Charakter zu ge-
ben: 

 
 - Gestaltung abwechslungsreicher Böschungen (wechselnde Böschungsneigungen),  
 
 - Pflanzung von Weichholzarten (Sträucher und Heister) zur Abschirmung der Wasserfläche.  
 
3.2 Folgende Arten sind zu pflanzen: 
 
 - Salix alba (Silberweide) 
 - Salix caprea (Salweide) 
 - Salix viminalis (Korbweide) 
 - Salix cinerea (Grauweide) 
 - Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) 
 - Alnus glutinosa (Schwarzerle) 
 - Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)  
 
 Die Strauchpflanzung ist wie folgt durchzuführen:  
 

 - Anpflanzung zweimal verpflanzter Sträucher 60/100 und Heister 100/150 
 


